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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.03.1996

Norm

StGB §156 Abs1

Rechtssatz

Durch die Vermietung einer Liegenschaft zu angemessenen Mietzinsen und Vereinbarung einer Mietzinsvorauszahlung

wird das Vermögen des Vermieters und damit der Befriedigungsfonds nicht verringert. Liegt doch eine

Vermögensverminderung immer dann nicht vor, wenn der Verlust durch den Eintritt eines anderen Vermögensstückes

wettgemacht wird.
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